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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Herzlich Willkommen

zur Informationsveranstaltung

Asylwesen BL

Abrechnung und Subsidiarität
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Subsidiarität § 5 SHG (SGS 850)

1 Unterstützungen werden gewährt, wenn die zumutbare Selbsthilfe, die 
Leistungen der Unterhalts- und Unterstützungspflichtigen sowie die gesetz-
lichen, vertraglichen und sonstigen Leistungen Dritter nicht ausreichen oder 
nicht rechtzeitig erhältlich sind.

Die Sozialhilfebehörde klärt also ab, ob

• Eigenmittel (Erwerbseinkommen, Vermögen etc.) vorhanden und / oder
andere Kostenträger leistungspflichtig sind (ALV, IV, Unfall- oder Kranken-
taggeldversicherung, etc.)

Eine Zuweisung oder eine Wohnbewilligung für vorläufig Aufgenommene des 
KSA gilt nicht als Nachweis der Bedürftigkeit.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

§ 5 SHG gilt auch im Asylbereich

Subsidiarität bedeutet aber auch:

Es ist für jeden Fall die kostengünstigste Variante für die 
bestmögliche Lösung anzuwenden.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Betreuung, Unterkunft und Unterstützung § 3 kAV (SGS 850.19)

2 Sie (die Gemeinden) unterstützen bedürftige Personen gemäss § 1
nach Massgabe dieser Verordnung.
3 Sie melden dem Kanton innert zwei Wochen jede Gewährung, 
Änderung oder Beendigung einer Unterstützung.

Für die Verfügung einer Unterstützung steht den 
Gemeinden im Handbuch Asyl im Internet ein 
vereinfachtes automatisiertes Formular zur Verfügung.
Es trägt den Anforderungen der kAV Rechnung.

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/fkd/asyl/handb08/rekapitulationsblatt.xls
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Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009
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Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Programme § 4 kAV

Die Gemeinden bieten Personen gemäss § 1 Buchstabe b zur 
Teilnahme an Programmen zur Förderung der beruflichen Eingliederung 

sowie der Deutschkenntnisse auf.

Personen gemäss § 1 Bst. b = vorläufig Aufgenommene (Ausweis F)

Es besteht für unterstützte vorläufig Aufgenommene somit eine Pflicht 
zur Teilnahme an Programmen gemäss kAV § 4.

Es besteht für die Gemeinden somit eine Pflicht, unterstützte vorläufig 
Aufgenommene zu Programmen gemäss § 4 aufzubieten. 
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Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Programme § 4 kAV

Ziel: Integration in den Arbeitsmarkt.

Die Personen sind in der Lage, eine zumutbare Arbeitsstelle zu finden.

Verringerung des Bedarfs an Leistungen der 
Sozialhilfe oder die vollständige Ablösung 
von der Sozialhilfe.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Programme § 4 kAV

Keine vorgängige Kostengutsprache des KSA erforderlich.

Teilnahme berechtigt zu zusätzlichem Beitrag von Fr. 250.--/mt bei
100% Beschäftigung.

Elternbeiträge für allfällige Kinderbetreuung während Programm gelten als 
Programmkosten.

U-Abo im Grundbedarf enthalten. Keine separate Vergütung.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Programme § 4 kAV

Deutschkurse

Ziel: Integration in den Arbeitsmarkt und in das gesellschaftliche
Umfeld

Die Personen können sich in ihrem gesellschaftlichen Umfeld verständigen 
und eine Arbeit finden.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Programme § 4 kAV

Keine vorgängige Kostengutsprache des KSA erforderlich.

Elternbeiträge für allfällige Kinderbetreuung während Programm gelten als 
Programmkosten.

U-Abo im Grundbedarf enthalten. Keine separate Vergütung.

Empfehlung KSA

Veränderung des Sprachniveaus soll überprüfbar sein (Bericht).

Niveau B1 des "Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen" geeignet für die Zielerreichung.

http://www.goethe.de/cgi-bin/print-url.pl?url=http://www.goethe.de/lhr/prj/prd/upd/deindex.htm
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Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Freie Einkünfte § 7 kAV

Der Anteil richtet sich nach dem Beschäftigungsgrad.

Die Sozialhilfebehörde klärt das Arbeitspensum für die Berechnung 
der freien Einkünfte in den Folgemonaten ab.

Erwähnt der erste Lohnbeleg kein Arbeitspensum, empfiehlt das KSA 
als Basis für ein 100%-Pensum:

ca. 180 Arbeitsstunden oder
ca. Fr. 3'000.– Monatslohn brutto.

Im Idealfall erfolgt die Abklärung bereits, wenn der Arbeitsvertrag 
vorliegt.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Zahnbehandlungen / Kostenvoranschlag §§ 14, 15 kAV

Bis und mit Fr. 300.--: KSA vergütet ohne Kostengutsprache.

• Voraussetzung: 
Behandlungsstandard gemäss Weisung Handbuch Asyl.

Die Sozialhilfebehörde stellt Einhaltung des Standards sicher.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Zahnbehandlungen / Kostenvoranschlag §§ 14, 15 kAV

Über Fr. 300.--: Das KSA vergütet aufgrund erteilter Kostengutsprache.

Voraussetzungen: 
• Zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung ist die Person bedürftig.
• Behandlung stimmt mit Gutsprache überein.
• Allfällige Abweichungen gegenüber Gutsprache sind plausibel
begründet.

Die Sozialhilfebehörde überprüft die Übereinstimmung der 
Zahnarztrechnung mit der Gutsprache und besorgt nötigenfalls eine 
Begründung für die Abweichung.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Zahnbehandlungen / Kostenvoranschlag §§ 14, 15 kAV

Die Vergütung aller Zahnbehandlungskosten an die Gemeinden erfolgt 
immer mit der Quartalsabrechnung.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Quartalsabrechnung §§ 18, 19 kAV

KSA erstellt innert 10 Tagen nach Quartalsende die Abrechnungslisten 
für die Gemeinden. Der Versand erfolgt elektronisch. Die Listen enthalten 
die Personen, die im Abrechnungsquartal der Gemeinde zugewiesen 
waren. 

Die Gemeinden ergänzen die Listen mit den nötigen Angaben zur 
Unterstützung.

Sie schicken die ergänzten Listen 

• elektronisch und 
• auf Papier, unterzeichnet und mit den nötigen Belegen versehen

ans KSA zur Prüfung und Bezahlung.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Quartalsabrechnung §§ 18, 19 kAV

Hilfsmittel im Internet

Erläuterungen zum Abrechnungsformular. Das Abrechnungsformular 
enthält den Link dazu.

Formular zur Berechnung des anrechenbaren Einkommens. 

Formular zur Berechnung der Prämien gemäss KVG für die durch das
KSA versicherten Personen (z. B. für die Prämiengutschriften).

Berechnung der Kopfquote des anrechenbaren Einkommens
für die Quartalsabrechnung

Gemeinde Quartal

N-Nr. Name

Monat 1 Monat 2 Monat 3 Totale
Geleistete Arbeitsstunden (Stundenlohn)
Basis-Stunden für 100%-Pensum 187

Arbeitspensum

Ausbezahlter Nettolohn gemäss Lohnabrechnung
oder Taggelder der Arbeitslosenversicherung

Aufzurechnende Beträge
Quellensteuer

Essensgeld

Bewilligung
Verbandsbeiträge

Schuldentilgung
Pfändungen

andere

Familienzulagen (falls nicht in der Lohnabrechnung)

Anrechenbares Einkommen inkl. FamZ

Haushaltsgrösse Anteil 1 Pers.
Personen

Bitte prüfen Sie bei Erwerbstätigen mit Kindern, die zu Familienzulagen berechtigen, ob die Zulagen mit dem
Lohn oder mit den Taggeldern der Arbeitslosenversicherung ausbezahlt worden sind. 
Ist dies nicht der Fall, rechnen Sie die Zulagen in der entsprechenden Zeile auf und unterstützen Sie
die Anspruchsberechtigen dabei, die Zulagen geltend zu machen.

13.10.2009

Zu übertragen in die Quartalsabrechnung

Berechnung der monatlichen Prämie der durch das KSA gemäss KVG
im Kollektivvertrag versicherten Personen aus §1 kAV
2009

Gemeinde * (ohne Postleitzahl)

Region

N Nummer
Familienname

Personen Jahr-
(Vor)Name gang * Prämie Total Gruppe

* = Diese Einträge sind erforderlich für e ine korrekte Berechnung des Prämienbetrages.
   Achten Sie beim Namen Ihrer Gemeinde bitte auf die Rechtschreibung. Am Schluss kein Leerschlag.

Zur Berechnung des monatlichen Prämienbetrages einer Unterstützungseinheit,

die durch das kantonale Sozialamt gemäss KVG versichert ist, füllen Sie die gelb

markierten Felder aus.

Im Feld "Jahrgang" ist nur das Geburtsjahr einzutragen.
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Ausblick 2010

Berechnung des anrechenbaren Einkommens: Ab 1. Januar 
2010 ist die Sonderangabe (10%-Abzug durch den Arbeitgeber) 
nicht aufzurechnen.

Erhöhung der KVG-Prämien � Verfügungen anpassen

Erhebung Sozialhilfestatistik im Asylbereich per Monat Juni 
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Asylwesen Basel-Landschaft – Abrechnung und Subsidiarität

Schulungsveranstaltung vom 15.Oktober 2009

Bei Fragen zur Unterstützung:

1. Kantonale Asylverordnung / SHG / SHV

2. Handbuch Asyl Internet

Handbuch Sozialhilferecht

3. Kantonales Sozialamt (Wenn keine Antwort in 1. und 2.)
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Ihre Fragen
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Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit


